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Zuwendung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Warsow hat in ihrer Sitzung

am 06. 09.

Der Gemeinde Warsow ist bewusst, dass für eine Zuwendung nach der ILERL M-V das hierfür

vorgeschriebene Erstattungsprinzip gilt, d.h. es muss eine vollständige Vorfinanzierung des

Vorhabens durch den Zuwendungsempfänger erfolgen.

Die Gemeinde erklärt gegenüber der Teilnehmergemeinschaft verbindlich für das o.g. Vorhaben

1. die Haushaltsmittel für eine Vorfinanzierung fristgemäß bereitzuhalten und die 

Vorfinanzierung zu gewährleisten,

2. die erforderlichen Eigenmittel (10% der Gesamtkosten) der Teilnehmergemeinschaft 

des Bodenordnungsverfahrens Warsow aufzubringen.

3.   die bauliche Anlage mit Termin der erfolgreichen Abnahme mit allen Rechten und Pflichten zu
übernehmen

4. den Weg ins Eigentum zu übernehmen und die Unterhaltung des Weges zu übernehmen.

5. im Falle einer aus dem Ergebnis einer Prüfung resultierenden Rückforderung, die zuviel

erhaltenen Fördermittel zurück zu erstatten.

Die Gemeinde Warsow erklärt, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde.

2018

nach der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V)

- Ein von der Europäischen Union mitfinanziertes Förderprogramm -

Erklärung der Gemeinde Warsow
 

Aktenzeichen DV-Verfahren profil c/s eler:

Bodenordnungsverfahren

Aktenzeichen StALU WM

BOV Warsow

Ort, Datum Unterschrift Stadt/Gemeinde (DS)

lfd.-Nr. Bezeichnung des Vorhabens
Gesamtkosten (lt. 

Kostenschatzung) 

Brutto €

davon max. 

Eigenmittel-  

anteil  €

voraussichtl. 

im Jahr

nach der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V)

1 Vorplanung zur Sudebrücke Krumbeck 50.000,00 € 5.000,00 €

umzusetzen.                                                                                                  

Summe

beschlossen, das Vorhaben

50.000,00 € 5.000,00 €

2018


